
Zeitschrift: Widerspruch : Beiträge zu sozialistischer Politik

Herausgeber: Widerspruch

Band: 8 (1988)

Heft: 16

Artikel: Befreiung von Hausarbeit und Familie? : Eigenarbeit, autonome
Tätigkeiten, gemeinschaftliche Souveränität

Autor: Gorz, André

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-652178

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-652178
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Kölner Gruppe autonomer und grüner Frauen, 1983: Auszug aus dem Technopatriarchat. In:

Beiträge zur Feministischen Theorie und Praxis. Nr. 9, S. 230 ff. Köln.
Mamozai, M. 1984: Frauen im deutschen Kolonialismus, rororo Frauen aktuell, Reinbek,

v. Werlhof, C./Mies, M./Bennholdt-Thomsen, V. 1983: Frauen, die letzte Kolonie, rororo ak-

tuell, Reinbek (2. Aufl. 1988).

André Gorz

Befreiung von Hausarbeit und Familie?
Eigenarbeit, autonome Tätigkeiten, gemeinschaftliche Souveränität*

Nicht alle Tätigkeiten sind „Arbeit" im gleichen Sinne des Wortes. Nicht alle
entsprechen dem gleichen Rationalitätstypus, und, nicht alle können vom
ökonomischen Kalkül erfasst und dem ökonomischen Bereich zugeordnet
werden.

Eine Arbeiterin verrichtet nicht Arbeit im selben Sinn wie ein Dienstmäd-
chen, eine Krankenpflegerin, eine Prostituierte, ein Feuerwehrmann usw.
nicht im selben Sinn wie eine Arbeiterin. Gesellschaft und Leben können oh-
ne „Arbeit" nicht existieren, aber nicht alle Gesellschaften und nicht jedes
Leben sind Arbeitsleben und Arbeitsgesellschaften. Arbeit und Gesellschaft
sind nicht deshalb in Krise, weil es nicht genug zh fwn gibt, sondern weil Ar-
beb i« einem ganz bestimmten Sinn knapp geworden ist, und weil das, was zu
tun bleibt, nur in abnehmendem Masse mit dieser Arbeit zu tun hat.

Die Krise der Arbeit und der Arbeitsgesellschaft wird nicht dadurch über-
wunden, dass die Anzahl der Schuhwichser zunimmt, wie George Gilder(l)
glaubte; noch dadurch, dass die Anzahl von Dienstboten, Hostessen und
Windschutzscheibenreinigern steigt, wie Philippe Seguin(2) behauptete;
noch dadurch, dass die Zahl von Prostituierten, Hausfrauen und Hausmän-

nern, von Reiseführern und Disneylands sich vergrössert. Nicht etwa, dass

diese Leute nicht „arbeiteten"; was sie tun, hat nicht denselben Sinn wie die
Arbeit im ökonomischen Sinn, und es ist nicht ungefährlich, ihre Tätigkeit
mit dieser gleichzusetzen.

„Arbeit" hat in der Tat nicht immer den Sinn gehabt, den sie in den Ar-
beitsgesellschaften angenommen hat. Sie war insbesondere nicht immer eine
Tätigkeit, die im Hinblick auf den Warentausch im öffentlichen Bereich voll-
zogen wurde. Sie hat den Arbeitenden nicht immer ihr Bürgerrecht ver-
schafft. Im Gegenteil, im antiken Griechenland waren Arbeit und Bürger-
sein unvereinbar. Der Grund dafür war, dass der grösste Teil der Produktion
des Notwendigen damals im privaten Bereich des Haushaltes (im oikos) be-
trieben wurde. Bis zur Geburt des Kapitalismus gab es keinen öffentlichen
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Bereich der Wirtschaft in dem Sinne, den wir heute diesem Ausdruck geben.
Die Mitglieder des Haushaltes erzeugten ihre Nahrung, ihren Faden, ihre
Tücher, ihre Kleider, ihre Heizung, usw. selber. Sie massen ihre Zeit nicht;
sie konnten sowieso nicht rechnen und lebten nach zwei Prinzipien: „Es
braucht die Zeit, die es braucht" und „Was genügt, genügt".

Diese Produktion von Gebrauchswert, deren Erzeuger und ausschliessli-
eher Empfänger wir selbst sind, nenne ich Eigenarbeit. Sie ist eine der zwei
hauptsächlichen Formen von nicht warenbezogener Tätigkeit. Ich werde zu-
erst den ambivalenten Sinn, den sie heute noch enthält, untersuchen, bevor
ich schliesslich die nicht notwendigen und nicht zweckgebundenen Tätigkei-
ten erörtere: die sM/onome« Tätigkeiten.

Von der Eigenarbeit bleiben in den industrialisierten Gesellschaften nur
noch die Tätigkeiten der Selbstpflege übrig: sich waschen, anziehen, Wäsche
waschen, Geschirr spülen, aufräumen und einkaufen; die Kinder waschen,
füttern und zu Bett bringen, etc. Die Eigenarbeit beinhaltet nur noch lästige
Pflichten („ponos"), d.h. Tätigkeiten, die nicht nur nicht zum Warenaus-
tausch bestimmt sind, sondern nicht einmal austauschbar sind. Ihr Produkt
ist flüchtig, konsumiert sobald produziert; es kann nicht aufbewahrt werden;
man muss jeden Tag von neuem beginnen; es kann niemand anderem die-
nen. Die ganze hauswirtschaftliche Produktion hingegen, die „poietische"
Eigenarbeit, ist vom privaten an den öffentlichen Bereich der industriellen
Marktwirtschaft übergegangen. Und wir müssen uns die Frage stellen, ob
dieser Transfer soweit gehen soll, bis die Eigenarbeit völlig verschwindet.

Ich werde diese Frage von verschiedenen Blickwinkeln aus erörtern; ich
werde zuerst den Haushalt als unteilbare Einheit behandeln, um dann an-
schliessend zum Verhältnis zwischen den Personen zurückzukommen, die
jeweils den Haushalt bilden.

*

Aus den Erfahrungen der israelischen Kibbuzim, der chinesischen Kommu-
nen, sowie der, in den späten sechziger Jahren als „Kommune" bezeichne-

ten, militanten Wohngemeinschaften, haben wir gelernt, dass die Vergesell-
schaftung aller, auch häuslicher Tätigkeiten und Gebrauchsgegenstände zu

neuen Konflikten und Entfremdungserscheinungen führt. Die in Fremdar-
beit umgewandelten, beruflich und erwerbsmässig ausgeführten Reproduk-
tionsarbeiten und Pflegetätigkeiten (Pflege der Kinder wie des Wohnraumes
und der „eigenen Sachen") wirken sowohl für die Hilfskräfte wie für die von
Eigenarbeit entlasteten Personen frustrierend. Denn Eigenarbeit erschien
schliesslich in den Kommune-Experimenten nicht nur als lästige Hausarbeit;
sie erschien den total vergesellschafteten Menschen auch als eine Selbsttätig-
keit, die nötig ist, um uns unseren eigenen Körper und das unmittelbare Ge-
häuse, das wir bewohnen, anzueignen und mit Bezugspersonen eigene Bezie-

hungen zu entwickeln. Sie ist.unabdingbar für die Entstehung und das Beste-
hen eines Privatbereichs, in dem die Personen souverän sich selbst (oder ein-

ander) gehören und den „anderen" keine Rechenschaft schulden.
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Eigenarbeit braucht sich jedoch keineswegs auf den Privatbereich und die
Kernfamilie zu beschränken. Sie kann sich auf die den Privatbereichen ge-
meinsame Umwelt ausdehnen und einen Bereich der Zwischenmenschlich-
keit, der freiwilligen Zusammenarbeit für Zwecke bestimmen, die etwa von
Bewohnern einer Siedlung oder eines Wohnblocks als wünschbar erkannt
werden: etwa Selbstorganisierung von nachbarschaftlichen Dienstleistungs-
genossenschaften, Schaffung von Spielplätzen und Gemüsegärten, usw., wie
dies in schwedischen genossenschaftlich selbstverwalteten Miethäusern ge-
schieht.

Die Basisgemeinschaft kann sich somit zu einem mikrosozialen Raum ent-
wickeln, der zwischen privatem und makrosozialem, öffentlichem Bereich
vermittelt. Sie kann die Individuen gegen Isolation, Einsamkeit und Sich-
auf-sich-selbst-Zurückziehen schützen. Sie kann den privaten Bereich für ei-
nen Bereich gemetnscba/t/tc/zer Souverän/tat ö/jfhen, der den Warenbezie-
hungen entzogen ist, wo die Individuen zusammen ihre gemeinsamen Be-
dürfnisse und die Handlungen, die am besten geeignet sind, sie zu befriedi-
gen, selbst bestimmen. Genau auf dieser Ebene können die Individuen (wie-
der) Herr ihres Lebens werden, Herr ihrer Lebensweise, des Inhalts und des

Umfangs ihrer Wünsche und Bedürfnisse und des Ausmasses der Leistun-
gen, die zu vollbringen sie bereit sind. Genau in der praktischen Erfahrung
mikrosozialer Tätigkeit kann die Kritik des Modells von kapitalistischer
Konsumtion und von Gesellschaftsverhältnissen, die durch wirtschaftliche
Zwecke und Warentausch bestimmt sind, verankert werden(3). Genau auf
dieser Ebene schliesslich können soziale Bande der Solidarität und der ge-
lebten Zusammenarbeit geknüpft werden und kann ich die Erfahrung der
vollkommenen Gegenseitigkeit von Rechten und Pflichten machen, die auf
der Zwge/tört'gfce/'t zu einer Gemeinschaft beruht: die Rechte, die diese mir
ihr'gegenüber zuerkennt, sind die Pflichten, die sie für sich selbst mir gegen-
über als Mitglied anerkennt; aber Mitglied sein bedeutet umgekehrt, dass ich
ihr gegenüber Pflichten habe, die Rechte sind, die sie mir gegenüber hat.

Die solidarische Zusammenarbeit im Rahmen von Gemeinschaften und
freiwilligen Vereinigungen ist die wahrhafte Grundlage der sozialen Integra-
tion und der Schaffung gesellschaftlicher Beziehungen. Wenn man von die-
ser Grundlage ausgeht und sie erweitert, ist es möglich, den Bereich der
Wirtschaft einzuschränken^). Die Verkürzung der bezahlten Arbeitszeit ist
dafür eine grundsätzliche Bedingung.

Ich habe bis hierher die Teilung der Aufgaben und die Herrschaftsverhält-
nisse, die innerhalb der Hausgemeinschaft zwischen ihren Mitgliedern exi-
stieren können, nicht in Betracht gezogen. In dieser Hinsicht bin ich der mo-
dernen Vorstellung von Familie gefolgt, derzufolge eine Frau und ein Mann
(oder Frauen und Männer), die beschliessen, zusammen zu leben, als eine
einzige Rechtsperson zu betrachten sind. Ihr Zusammenschluss gilt als/retes
Bündnis G/ei'c/zöerec/ztigter, die, ausser wenn anders stipuliert, ades zasam-
men/egen und ein „gemeinsames Leben" führen. Es liegt im Wesen dieser
Zusammenlegung (dieses „Bündnisses"), dass die Partner fcetnen Unter-
sc/tied ntac/ten zw/.scüen dem, was jeder /ür stc/t selbst mac/it and was er/ür
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den undsrn mac/zt. Ihr Leben entfaltet sich im gemeinsamen privaten Be-
reich, und dieser Bereich ist von seinem Wesen her dem Blick der Gesell-
schaft entzogen und gegen jeden Eingriff von aussen geschützt. Was die Mit-
glieder der häuslichen Gemeinschaft in deren Inneren tun oder nicht tun, die
Beschaffenheit ihrer Beziehungen und ihrer Tätigkeit, ist ihre eigene private
Angelegenheit. Anders gesagt: Ihr Bündnis gilt als Vereinigung zwischen
Personen, die souverän sind, und die fähig und entschlossen sind, ihre Bezie-
hungen selbst zu bestimmen, und zwar nach Modalitäten, die nur sie selbst
etwas angehen. Die Vorstellung, dass ein Mitglied der häuslichen Gemein-
schaft Herrschaft über das andere (oder die anderen) ausüben könnte, ist al-
so in dieser Konzeption des Bündnisses ausgeschlossen. Das Wohlergehen
und die Entwicklung der häuslichen Gemeinschaft gelten als Ziel jedes ihrer
Mitglieder, und das Wohlergehen und die Entwicklung eines jeden ihrer
Mitglieder als Ziel aller anderen.

*

Diese Konzeption der Haus- oder Lebensgemeinschaft ist jedoch eine späte
Errungenschaft der Moderne und, mehr noch, eine Errungenschaft, die
noch grossenteils unvollendet ist. Die Frau, die in der Mehrheit der Fälle
noch die Bürde der Haushaltarbeit tragen muss, leistet in der Tat mehr „Ar-
beit für sie" als Arbeit für sich, Eigenarbeit.

Sobald die Frauen sich dieser Situation bewusst werden und sie nicht mehr
akzeptieren, stellt sich die Frage, in welcher Richtung die Situation zu über-
winden ist: in Richtung a) der Auflösung der Familie oder b) der Vollendung
ihres auf Gegenseitigkeit beruhenden Gemeinschaftscharakters.

a) Seit dem Wiederaufleben der Frauenbewegung in den 50er Jahren exi-
stierte in ihr immer ein radikaler Flügel, der für die Auflösung der Kernfami-
lie kämpfte. Die Frau soll nicht mehr „gratis" alle „Reproduktionsarbeit"
leisten müssen. Sie soll nicht mehr „im Dienste" des Mannes, der patriarcha-
len Familie und, durch deren Vermittlung, des sozialen Systems, das sie

unterdrückt und ausbeutet, stehen. Der ökonomische Nutzen und die sozia-
le Würde der Haushaltarbeit, durch die die Arbeit im ökonomischen Sinne
und die physische Reproduktion der Gesellschaft überhaupt, erst möglich
sind, sollen anerkannt werden. Diese Anerkennung soll in der Form einer
„geziemenden Bezahlung zz//er Arbeit a/fer Frauen" geschehen. Dank dieser
Bezahlung wäre die Frau von der ökonomischen Abhängigkeit dem Manne
gegenüber befreit. Sie wäre nicht mehr genötigt, gegen ihren Willen, im In-
teresse der Kinder, mit ihm zu bleiben. Sie müsste nicht mehr „alles" mit ihm
zusammenlegen, angefangen mit ihrem eigenen Leben. Sie würde für das

Vollbringen der Haushaltarbeit genauso bezahlt wie der Mann für seine Ar-
beit. „Hausfrau" oder „Mutter im Haushalt" wäre ein sozial anerkannter Be-
ruf. Jeder Ehepartner würde sich so in seinem eigenen Tätigkeitsbereich be-

wegen; ihre jeweiligen Bereiche würden sich nur teilweise überschneiden.
Ihre Aufgaben und Pflichten wären genau bestimmt. Der Bereich des Haus-
haltes wäre das ausschliessliche Gebiet der Frau, und sie würde hier souver-
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än und alleine herrschen. Es stünde ausser Frage, dass der Mann hier einen
Teil der Aufgaben übernähme. Der Hausfrauenlohn der Frau hätte sowieso

zur Folge (und nebenbei die Funktion), den Mann davon abzuhalten.
Diese Konzeption bricht bewusst mit dem Ideal der Emanzipation der

Frau und knüpft an die vorkapitalistische Form der Familie an. Ivan Illich
verteidigt sie mit anthropologischen Argumenten, zusammen mit einem
ziemlich einflussreichen Teil der Frauenbewegung, unter anderem in der
Bundesrepublik. Er behauptet, dass die Forderung, die Frau auf dasselbe
Feld wie den Mann zu stellen und sie als „Arbeitskraft" zu behandeln, zur
Folge gehabt hat, dass sie minderwertig wurde(5). Überall, wo sie in Kon-
kurrenz mit dem Manne steht, ist ihre Arbeit stets weniger hoch bewertet
und weniger gut bezahlt. Diese ökonomische Minderwertigkeit hat jedoch
nicht immer bestanden: sie tauchte auf, als der Kapitalismus die Arbeit (im
modernen ökonomischen Sinn) als quantifizierbare, von der Person, die sie

vollführt, unabhängige Leistung erfand. Vor der Erfindung der Arbeit, die,
Illich zufolge, e/ngescb/ecbt/ic/j ist, bewegten sich Mann und Frau in völlig
unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen, in denen jede(r) jeweils souverän
war. Ihre Beschäftigungen waren „geschlechtsspezifisch" (englisch: gende-
red), unvergleichbar, und sie ergänzten sich. Es gab weder Zusammenle-
gung noch Aneignung dessen, was der eine machte, durch den andern. Die
Familie als unteilbare Einheit ist erst spät, am Anfang der modernen Ära in
Europa, erfunden worden, um dem Familienbetrieb zuerst auf dem Lande,
dann in der Stadt, eine rechtliche Basis zu geben.

Die Familieneinheit hat nun zur Folge, sagt Illich, dass die eingeschlecht-
liehe Konzeption der Arbeit in den Bereich des Haushalts eindringt und die
Männer „unter dem Vorwand, sie nähmen an den 'Haushaltarbeiten' teil,
ein neues Feld der Konkurrenz und des Ressentiments zwischen den Ge-
schlechtem eröffnen". Weil die Arbeitsstellen seltener werden, führt die
Tendenz der Männer, in den Bereich der Souveränität der Frau einzudrin-

gen und sie in ihrem eigenen Gebiet zu konkurrenzieren, dazu, „die Diskri-
minierung der Frau in ihrem eigenen Haushalt zu verstärken"(6).

Dieser Konzeption zufolge geht es darum, die Souveränität der Frau im
Bereiche des Haushaltes wiederherzustellen, indem man hier männliche

„Arbeit" verbietet. Dies ist der (meist versteckte) Sinn der Forderung nach

einem Hausfrauenlohn. Er würde die Unabhängigkeit der Frau im Haushalt
sichern und zugleich die gesellschaftliche Nützlichkeit ihrer Haushaltarbeit
bestätigen.

Die Kehrseite der Medaille ist natürlich die, dass damit die Frau in ihren
privaten Bereich eingesperrt wird: die Gesellschaft bezahlt sie, damit sie bei
sich zu Hause bleibt. Hier wird sie als politisch und gesellschaftlich nützlich
anerkannt, wenn Arbeitsplätze knapp werden. Diese gesellschaftliche Nütz-
lichkeit wird jedoch ausschliesslich /wn&ü'ona/ sein. Die Frau wird die etab-
lierte Ordnung stützen, weil sie der ökonomischen Tätigkeit, die ihr den Zu-
gang zum Bereich der Öffentlichkeit und zur Existenz als Bürgerin verschafft
hat, fernbleibt. Sie läuft deshalb Gefahr, diese wieder zu verlieren. Sie kann
dies auf Dauer nur vermeiden, wenn die Frauen als autonome politische

WIDERSPRUCH 16/88
17



Kraft mit dauerhaften Organisationen auftreten, die fähig sind, permanente
Aktionen durchzuführen.

Dies führt zu einer Segmentierung der Gesellschaft, die viel komplexer
und radikaler ist als die Formen von „Dualisierung". Die Teilung der Gesell-
schaft in geschlechtsspezifische („genrées") Bereiche, die ihrerseits wieder
unterteilt sind, ist erklärtes Ziel dieser Richtung des Feminismus.

b) Ich setze jetzt der von Illich vertretenen These eine umgekehrte Kon-
zeption entgegen, indem ich für die in seinem Buch „Genus" benutzten Ma-
terialien eine andere Interpretation vorschlage. Meine These lautet wie
folgt: Es ist nicht das eheliche Bündnis am Anfang der Moderne, sondern die
Unvollkommenheit dieses Bündnisses, die die Ausbeutung der Frau inner-
halb der Familie erklärt. Und das Heilmittel ist nicht die Trennung der jewei-
ligen Bereiche von Mann und Frau, sondern die Emanzipation der Frau bis
hinein in die Beziehungen der häuslichen Sphäre.

Die Tatsache, dass das eheliche Bündnis erst spät, von der Moderne, er-
funden Worden ist, hat ihre Ursache nicht darin, dass es ein anthropologi-
scher Unsinn wäre (früher hätte man gesagt: „gegen die Natur" ist), sondern
darin, dass die Familie sich erst dann als autonome und unteilbare Einheit
entwickeln kann, wenn die Ehepartner sich in ihrem privaten Bereich gegen-
seitig gehören und nur dort dem je andern gegenüber, in vollkommener Ge-
genseitigkeit, Pflichten haben. Solange deshalb der Mann und die Frau vor
allem dem Feudalherrscher gehörten, oder dem Stamm, oder der Dorfge-
meinschaft, bildeten die ausserehelichen, jeweils geschlechtsspezifischen
Verpflichtungen ein unüberbrückbares Hindernis, das die f/erwcAa/r der ge-
genseitigen Zugehörigkeit der Ehepartner entgegenstellte. Was sie im Inter-
esse der Kollektivität oder des Herrschers zu tun hatten, überwog bei weitem
das, was sie in ihrem gemeinsamen Interesse tun konnten. Bräuche und/oder
rechtliche Regeln bestimmten ihre Aufgaben, wirkten sich bis hinein in den
Haushalt aus und legten gesellschaftlich die Verpflichtungen des einen dem
andern gegenüber fest. Die Idee, ein gemeinsames Unternehmen zu begin-
nen, war undenkbar. Sie waren nicht frei, ihre Tätigkeiten und ihre Bezie-
hungen souverän ihren persönlichen Wünschen und den Umständen(7) ent-
sprechend zu bestimmen.

Erst nach der Befreiung von der feudalen Herrschaft (und von den Tradi-
tionen, die sie verlängern) können Mann und Frau ein Bündnis eingehen und
ihre Tätigkeiten im Bereiche ihrer gemeinsamen Souveränität zusammenle-

gen: im privaten Bereich. Dieser ist nicht eine dem Kapitalismus eigene Er-
findung. Er taucht während den Bauernkämpfen auf und legt den Grund für
die Autonomie der Familie und des Familienbetriebes: die Früchte der Ar-
beit sollen denen gehören, die sie erzeugen; die Mitglieder einer Haushalts-
gemeinschaft gehören sich gegenseitig (und sind nur einander Rechenschaft
schuldig); ihre Beziehungen sind Privatbeziehungen und nicht rechtliche Be-
Ziehungen; der Bereich des Haushaltes ist gesellschaftlicher Kontrolle und
politischer Herrschaft entzogen; sobald die Schwelle des Haushaltes über-
treten ist, sind die Beziehungen zwischen den Personen auf Verständigung,
gegenseitige Übereinstimmung und freiwillige Zusammenarbeit gegründet
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und nicht auf rechtlich formalisierte Pflichten.

Dies ist das Wesen der familiären Gemeinschaft. Sie entspricht ihrem Wesen

nur insofern, als /ede.y z'/zrer Mz'rg/z'eder alles, was es tut, als von der unteilba-
ren Gemeinschaft und für es getan betrachtet. Aber dies setzt natürlich vor-
aus, dass jedes Mitglied das Interesse der Gemeinschaft als sein eigenes be-
trachtet und umgekehrt. Und dies ist nur der Fall, wenn das Bündnis der
Ehepartner ein freiwilliges ist und wenn ihre Zusammenarbeit eine /rez'wz'/Zz-

ge Zwsammenarbez'Z G/ez'c/zberec/zZzgter ist, die frei ihre gemeinsamen Ziele
bestimmen und sich frei über die Teilung ihrer Aufgaben einigen.

Die Familie existiert also nicht als Einheit, wenn einer der Ehepartner von
Gesetzes wegen sich dem Willen des anderen unterwerfen muss. Sie hört auf
zu existieren, sobald einer der Ehepartner an die Justiz appelliert, um die
Beziehung zum andern zu regeln: ihr Bündnis ist damit de/acto aufgelöst,
noch bevor es dies de /are ist, da ja das gegenseitige Einverständnis und die
freiwillige Zusammenarbeit fehlen. Solange dz'e Fran dem Manne Ge/zorsam
and Frene sc/zn/def oder dnrc/z z/zn zw etwas gezwungen werden /cann, ist s/e

Dienerin einer Gemeznsc/za/Z, deren O/zer/tanpZ der Mann ist, und das e/ze/ic/ze

Bündnis ist damit nur eine rec/ztiicize Fiktion.
Die Familie als Bereich privater Souveränität, in dem eine Frau und ein

Mann freiwillig alles zusammenlegen, ist also nicht ein Überbleibsel der vor-
modernen Ära, sondern eine unvoi/endete FrrungenscZza/t der Moderne. Sie

wird erst vollendet sein, wenn die Emanzipation der Frau zuende geführt ist,
was praktisch bedeutet: wenn Frau und Mann die Aufgaben des privaten Be-
reichs ebensosehr wie diejenigen des öffentlichen Bereichs freiwillig unter
sich teilen und sie beide g/eic/zermassen zum einen wie zum anderen Bereiche
gehören. Erst dann wird das eheliche Bündnis ihrem Wesen entsprechen;
erst dann wird die Frau, da sie mit dem Mann in einer Beziehung der Zusam-
menarbeit zwischen Gleichberechtigten stehen wird, die Tätigkeiten, die sie

für das Wohlergehen der familiären Gemeinschaft entwickelt, als Tätigkei-
ten erleben, deren Empfängerin sie ebensosehr ist wie deren Erzeugerin: als

Eigenarbeit.
Bemerkenswerterweise entspricht diese /dee des Bündnisses Gleichbe-

rechtigter auch dem spontanen Anspruch der Frauen und Männer. Wenn
man sie nach dem Lebensmodell fragt, das sie gerne realisieren möchten,
wählen sie mehrheitlich folgendes ideale Modell: „der Mann und die Frau ar-
beiten in Halbtagsarbeit und üben in der freien Zeit gemeinsam eine zweite
Tätigkeit aus"(8). In diesem Modell wird natürlich der „Hausfrauenlohn"
gegenstandslos, da die fortschreitende und geplante Verminderung der Ar-
beitszeit keinen Verlust des Einkommens nach sich zieht. Die Zuteilung ei-
nes „Hausfrauenlohns" hingegen führt dazu, die Frauen von der Arbeit im
ökonomischen Bereich auszuschliessen, und die Verp/7ic/zfung der Männer
zar GanzZagesarheiZ /orZzzzseZzen. Es geht hier um eine grundsätzliche ge-
samtgesellschaftliche Entscheidung.
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* Dies ist ein Auszug aus dem im Oktober 1988 erschienenen Buch von A.Gorz: Afé/amorp/zases
dwfravaz/. (2wé/e zfw sms. Crz'/zgwe z/e /a rafro/i eco/zomzgzze. Editions Galilée. Paris. S. 190/199ff.
übersetzt von B.Schneuwly, vorgeschlagen und autorisiert von A.Gorz. Die deutsche Überset-

zung des Buches erscheint im Frühjahr 1989 im Rotbuch Verlag Berlin/West.

Anmerkungen

1) G.Gilder, ein neoliberaler Ideologe, der unter anderem „Richesse et pauvreté" (Reichtum
und Armut, 1981) geschrieben hat, behauptet, dass der Aufschwung der Wirtschaft auf dem
Verkauf von Blumen an den Strassenecken und auf dem Schuhwichsen aufgebaut werden
könne („a shoeshine-led economic recovery").

2) In: Revue française d'économie, 3, Sommer 1987.

3) Von daher der ausserordentliche Erfolg einer Bewegung der Selbstbeschränkung von Kon-
sumtion in Dänemark und Norwegen („The future in our hands"), deren ersparte Summen
für Hilfswerke in der Dritten Welt verwendet werden.

4) Man muss hier daran erinnern, dass selbst die Arbeiterbewegung zuerst eine genossenschaft-
liehe, auf Selbsthilfe ausgerichtete kulturelle Bewegung war, deren Zentrum die Arbeiter-
Siedlungen waren. Zum Potential des neuen Kooperativismus in den USA, siehe Harri C.

Boyte: „The Backyard Revolution". Understanding the New Citizen Movement, Temple
University Press, Philadelphia, 1980.

5) Siehe Ivan Illich: „Le genre vernaculaire", Paris, Le Seuil, 1983. Deutsche Übersetzung:
„Genus", Rowohlt, Reinbek, 1988.

6) „Ibid", p.40. Claudia von Werlhof vertritt dieselbe These in der BRD.

7) Martine Segalen stellt in ihrem Buch „Mari et femme dans la société paysanne" (Flamma-
rion, 1980) (zitiert von Ivan Illich, op.cit., p.72) fest, dass noch im 19.Jh. die Frauen und
Männer auf dem Lande in Frankreich ihre täglichen Aufgaben eher als Angehörige ihres re-
spektiven Geschlechts verrichteten denn als durch die Ehe vereinigte Partner. „Das Paar hat
im bäuerlichen Hause wenig Gewicht..." Wenn die Mitglieder dieses Hauses „nicht entspre-
chend den Bestimmungen ihres Geschlechtes handeln, wird das Dorf direkt das schuldige In-
dividuum züchtigen."

8) Siehe dazu Gui Aznar: „Tous à mis-temps!", Le Seuil, Paris, 1981, sowie die bemerkenswer-
te Schrift von Gret Haller, Frauen und Männer. Die Zukunft der Gleichberechtigung, Zyt-
gloggenverlag, Bern, 1980 und Rowohlt Sachbuch, Reinbek, 1983.
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